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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §27;

Rechtssatz

Für die Au3assung der bel Beh, die sechsmonatige Frist des § 27 VwGG habe erst mit der (im Zuge der

Mängelbehebung) erfolgten Vollmachtsvorlage zu laufen begonnen, findet sich im Gesetz keine Stütze.

Schlagworte

Binnen 6 MonatenVerletzung der Entscheidungspflicht Diverses Zurückweisung - Einstellung
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